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 Veröffentlicht am 27.09.1960

Norm

KFG 1955 §85 Abs5 E1

Rechtssatz

1.) Der Begri  des "Unfallbeteiligten" ist dahin auszulegen, daß als solcher jeder anzusehen ist, dessen Verhalten am

Unfallsort mit einem Verkehrsunfall in ursächlichem Zusammenhang steht.

2.) Mit Rücksicht auf die Bestimmung des § 85 Abs 5 KFG 1955 ist der Einwand des Angeklagten, infolge eines Irrtums -

sei er rechtlicher, sei er tatsächlicher Art - sein Mitverschulden an dem Unfall nicht erkannt zu haben, rechtlich

unbeachtlich.
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